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Einführung in die Untersuchungen

Urlaub buchen, Tickets kaufen, Überweisungen tätigen: Für immer mehr Men
schen läuft im Alltag längst vieles digital.1 Dies gilt auch im medizinischen Be
reich. Digitale Technologien wie die elektronische Krankenakte, die Messung 
von Gesundheitsdaten über entsprechende Apps2, die elektronische Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung3 und die VideoSprechstunde4 sind nur einige Beispiele, 
die derzeit das deutsche Gesundheitssystem revolutionieren. Zusätzlich verstärkt 
wurde dieser Trend zuletzt durch die im Dezember 2019 erstmals ausgebrochene 
Atemwegserkrankung COVID19, die kurz danach zu einer weltweiten Pande
mie erklärt wurde und das gesellschaftliche Leben zu einem Großteil in die vir
tuelle Welt verlagert hat.5

Grundlage der Digitalisierung sind die medizinischen Daten der Patienten, die 
durch moderne Informations und Kommunikationstechnologien direkt zwi
schen Arzt6 und Patient ausgetauscht werden können. Durch die Digitalisierung 
werden neue Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten erschlossen, die Kom
munikation zwischen den Beteiligten erleichtert und der Patient in seine Gesund
heitsversorgung miteingebunden. Personalisierte Medizin, künstliche Intelli
genz, die Nutzung von Gesundheits-Apps und nicht zuletzt die Informationsflut 

1 „Videosprechstunde: Praxen sollen digitaler werden“, Aachener Nachrichten v. 08.01. 2020, 
S.  4.

2 „Zwei von drei SmartphoneBesitzern nutzen GesundheitsApps“: https://cellerpresse.
de/2019/11/04/zweivondreismartphonebenutzernutzengesundheitsapps/. Aufgerufen am 
05.06. 2022.

3 Ab dem Jahr 2021 sollen die Krankenkassen die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
 di rekt und elektronisch an den Arbeitgeber melden können, siehe der Entwurf eines Dritten Ge
setzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie v. 09.09.  
 2019, S.  2.

4 Aus dem Bericht des Bewertungsausschusses zur ambulanten telemedizinischen Leis
tungserbringung geht hervor, dass die Videosprechstunde „noch nicht in nennenswerten Um
fang erbracht“ wird, Redaktionsbeitrag, RDG 2019, 10.

5 Vgl. Kekulé, Der Corona-Kompass, S.  17.
6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personen

bezogenen Hauptwörtern in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Entsprechende Be
griffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter und beinhalten 
keine Wertung.
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des Internets führen dazu, dass der Patient seine Gesundheit vermehrt selbst steu
ern kann.7

Im internationalen Vergleich bleibt das deutsche Gesundheitssystem jedoch 
hinter den vorhandenen Möglichkeiten zurück. Sind in anderen europäischen 
Ländern telemedizinische Anwendungen wie Telemonitoring, VideoSprechstun
den und elektronische Patientenakten8 längst Alltag,9 finden diese in deutschen 
Arztpraxen noch lange nicht standardmäßig Anwendung.10

Dabei kann Digitalisierung helfen, die großen Herausforderungen des deut
schen Gesundheitssystems, wie den demografischen Wandel11 und die steigen
den Kosten der Gesundheitsversorgung12 zu lösen und einen Beitrag dazu leisten, 
wie diesen Herausforderungen zu begegnen ist.13 

Die Digitalisierung soll außerdem dazu beitragen, dem Fachkräftemangel und 
der Urbanisierung zu begegnen. Dies ist auch dringend notwendig, werden bis 
zum Jahr 2030 doch mindestens 400.000 Vollzeitkräfte in Deutschland fehlen.14 
Bestrebungen des Gesetzgebers, dies zu verhindern, brachten bislang nicht den 
gewünschten Erfolg.15 Da die COVID-19 Pandemie das Problem fehlender Pfle

7 Bei einer Bevölkerungsumfrage gaben 68  % der Befragten an, sich bei leichten Erkran
kungen selbst zu versorgen, da sie in der Regel wüssten, was zu tun wäre. 26  % der Befragten 
gaben an, im Internet nach Rat zu recherchieren. Bei den 30–39Jährigen recherchierten sogar 
40  % bei leichten Erkrankungen im Internet, pwc, Future Health, S.  21 ff.

8 Kritik an der zu schnellen Einführung elektronischer Patientenakten aus Gründen des Da
tenschutzes äußert Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber, Aachener Nachrichten v. 
06.08.  2019, S.  4.

9 Aus einer Befragung in der Schweiz geht hervor, dass 44  % der Schweizer bereits Gesund
heits-Apps nutzen, während diese in Deutschland von nur 15  % der Befragten genutzt werden, 
statista, eHealth in der Schweiz, S.  17; pwc, Future Health, S.  18.

10 Vgl. zum internationalen Überblick Linzer Institut für Gesundheitssystemforschung, 
Schwer punktthema Telemedizin, S.  27 ff.; Trutmann, Schweizerische Ärztezeitung 2001, 2298 ff.; 
Handelsblatt Research Institute, Studie: Mehr Kostenwirksamkeit im deutschen Gesundheits
wesen, S.  14 ff.; Südkorea baut die erste mit 5G-Internet ausgestattete Klinik und plant fernge
steuerte Operationen: „Schönes neues Krankenhaus“, Die Zeit v. 27.12.2019, S.  36.

11 Jede fünfte Person in Deutschland ist älter als 66 Jahre: https://www.destatis.de/DE/The 
men/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html. Aufgerufen am 05.06.2022.

12 Nach der Gesundheitsberichterstattung des Bundes lagen die Gesundheitsausgaben im 
Jahr 2010 noch bei ca. 290 Mio. Euro, während sie 2020 bei ca. 441 Mio. Euro lagen: http://
www.gbebund.de, Stichwort: Gesundheitsausgaben. Aufgerufen am 05.06.2022.

13 Vgl. McKinsey, Digitalisierung im Gesundheitswesen: Die Chancen für Deutschland, 
S.  8 f.

14 https://www.pwc.de/de/gesundheitswesenundpharma/digitalisierungimgesundheits 
wesen.html. Aufgerufen am 05.06.2022.

15 Schon das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz vom 11.12.2018 legte ein Sofortprogramm 
vor, um den vollstationären Altenpflegeeinrichtungen einen finanziellen Anreiz zur Besetzung 
neuer Pflegestellen zu geben, dazu BT-Drucks. 19/5593.
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gefachkräfte noch einmal in den Fokus der Politik gerückt hat und davon auszu
gehen ist,16 dass zukünftig mit einem deutlichen Bedarfsanstieg an Pflegehilfs
kräften in der (Alten-)Pflege zu rechnen ist, sieht das Gesundheitsversorgungs- 
und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG)17 die Finanzierung weiterer 20.000 
Stel len im Bereich der stationären Altenpflege in Form eines Vergütungszu
schlags vor.18

Versicherte kritisieren vermehrt den Zeitmangel niedergelassener Ärzte,19 die 
langen Wartezeiten für Facharzttermine und den Personalmangel im Kranken
haus. Dabei können digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz oder robo
tergestützte Assistenzsysteme die Ärzte und Pflegekräfte spürbar entlasten, etwa 
indem sie administrative Tätigkeiten übernehmen, die Dokumentation vereinfa
chen oder auch bei der Diagnosestellung und bei alltagspraktischen Tätigkeiten 
Unterstützung leisten.

Gerade die Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, die aktuellen Heraus
forderungen des Gesundheitswesens zu meistern.20 Mit Künstlicher Intelligenz 
wird es möglich sein, gleichzeitig die medizinische Versorgung qualitativ zu ver
bessern und zudem die Gesundheitsversorgung weiterhin bezahlbar zu halten. 
Diagnosen können präziser und früher gestellt werden, was dazu führt, dass 
Krankheiten besser und schneller heilbar sind. Die dadurch erreichbare Präven
tion kann zu massiven Einsparungen im Gesundheitssystem führen.21

16 Dies folgt aus den Empfehlungen des Zwischenberichts zum „Projekt zur Entwicklung 
und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß 
§  113c SGB XI (PeBeM).

17 In Kraft getreten am 01.01.2021, vgl. BTDrucks. 19/23483. Dazu di Bella, RDG 2021, 
42 ff.

18 Siehe §  84 Abs.  9 SGB XI und §  85 Abs.  9–11 SGB XI.
19 Ärztemangel besteht auch in der allgemeinmedizinischen Versorgung, weshalb Haus be

suche insb. in Pflegeeinrichtungen kaum noch möglich sind. Wie man diesem Wandel ent ge gen
wirken kann, haben Forscher der Uniklinik RWTH Aachen überlegt: Mit moderner Telemedi
zin soll der Hausarzt in den Pflegeeinrichtungen hinzugeschaltet werden können. Dazu wurde 
von der Firma Docs in Clouds GmbH ein System entwickelt, das medizinische Daten wie 
Herzfrequenz, Blutdruck und die Sauerstoffsättigung erfasst. Über dieses kann auch der Haus
arzt telemedizinisch konsultiert werden. Das mittlerweile abgeschlossene Pilotprojekt konnte 
zeigen, wie eine optimale Patientenversorgung auch ohne häufige Hausbesuche möglich ist, 
Aachener Nachrichten v. 15.08.2018, Rat vom Doktor kommt per Bildschirm, S.  9 sowie zu 
den Ergebnissen: https://www.ukaachen.de/…/files/klinik-telemedizinzentrum/PM_20180719 
_Tele-Hausarzt.pdf. Aufgerufen am 04.06.2022. 

20 Frost, MPR 2019, 117 f.; vgl. Duttge, MedR 2019, 771.
21 Allein bei dem Krankheitsbild Fettleibigkeit von Kindern, einer großen Herausforderung 

für die Gesundheitssysteme weltweit, könnten durch Präventionsmaßnahmen in den kommen
den zehn Jahren 90 Milliarden Euro eingespart werden, https://www.pwc.de/de/gesundheits 
wesen undpharma/digitalisierungimgesundheitswesen.html. Aufgerufen am 05.06.2022.
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Der bisherige Zielkonflikt zwischen Steigerung der medizinischen Versor
gungsqualität für den Einzelnen oder Senkung der medizinischen Kosten für die 
Allgemeinheit, kann durch digitale Innovationen in einen Ausgleich gebracht 
werden,22 indem mit der Digitalisierung große Chancen auf eine hochwertige, 
bezahlbare Versorgung für alle einhergehen. Insbesondere immobile Patienten in 
ländlichen strukturschwachen Regionen können durch telemedizinische Lösun
gen Zugang zu medizinischer Expertise erhalten.

Mit der Digitalisierung sind aber auch Risiken verbunden. Insbesondere dem 
Datenschutz kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da die höchstpersön
lichen Gesundheitsdaten der Patienten bestmöglich geschützt werden müssen 
und Gefahren wie Cyberattacken in jedem Fall zu verhindern sind.23 Aber auch 
durch Digitalisierung bedingte Behandlungsfehler und Haftungsfragen werden 
zu lösen sein. Trotzdem stehen viele Patienten einer Digitalisierung des Gesund
heitswesens sowie neuen Technologien und dem Einsatz von Künstlicher Intel
ligenz und Robotik aufgeschlossen gegenüber und können sich den Einsatz von 
telemedizinischen Lösungen wie VideoSprechstunden oder OnlineChat gut vor
 stellen.24

Bislang wurde über Telemedizin zwar viel diskutiert, gelebt wird sie in der 
Fläche jedoch noch nicht. Dabei gibt es schon viele interessante Telemedizin
projekte, die bereits erfolgreich auf dem Markt etabliert sind. „FacharztKonsil“ 
vernetzt bspw. in Zusammenarbeit mit der Deutschen Diabetes Gesellschaft und 
dem Berufsverband Deutscher Internisten, Hausärzte mit Experten für den diabe
tischen Fuß und verbessert so die Versorgungslage dieser Patienten. „ZNSKon
sil“, ein Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen und Nordrheins, 
vernetzt Hausärzte, die Patienten mit neuropsychiatrischen Erkrankungen be
treuen, mit Neurologen und Psychiatern. Ein weiteres Projekt – „PädExpert“25  – 

22 ÄrzteZeitung, Dossier DGIM 2019 v. 08.05.2019.
23 Die Versicherten befürchten, dass ihr Krankenhaus einer Cyberattacke ausgesetzt sein 

könnte oder persönliche Daten bei niedergelassenen Ärzten nur unzureichend geschützt werden. 
Trotzdem sind 52  % der Befragten bereit, persönliche Informationen über die elektronische 
Gesundheitskarte mit Ärzten und ihrer Krankenkasse zu teilen: https://www.pwc.de/de/ge 
sundheitswesenundpharma/digitalisierungimgesundheitswesen.html. Aufgerufen am 05.05. 
2022.

24 44  % der Befragten wünschen sich für das Arzt-Patienten-Gespräch den vermehrten Ein
satz neuer Technologien. Digitale Technologien werden allerdings nur als Ergänzung der medi
zinischen Versorgung angesehen – der persönliche Austausch mit Ärzten bleibt weiterhin wich
tig, gerade bei schweren Erkrankungen, wie 72  % der Befragten angaben, pwc, Future Health, 
S.  3, 6.

25 An PädExpert beteiligen sich bereits 80 gesetzliche und private Krankenkassen und von 
etwa 4000 pädiatrischen Praxen nehmen derzeit 1000 teil, siehe https://www.paedexpert.de/
paedexpert/. Aufgerufen am 02.06.2022.
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wird von Kinderärzten bei unklaren Befunden genutzt, wenn ein Spe zialist ge
fragt ist, der bei entsprechenden Fragestellungen weiterhelfen soll.26 Viele Pilot
projekte zu internetgestützten ExpertenNetzwerken werden allerdings nach 
Ablauf der Testphase eingestellt. Nicht, weil der Erfolg ausgeblieben ist oder die 
Patienten nicht profitiert haben, sondern weil nach Auslaufen der öffentlichen 
Fördergelder niemand mehr die Kosten übernehmen will. Anders soll dies bei 
dem von NRWGesundheitsminister Laumann geplanten „virtuellen Kranken
haus“27 werden, für das schon jetzt ein fester Platz im Krankenhausplan reser
viert ist. Kern des „virtuellen Krankenhauses“ sollen eine Datenautobahn und 
Verträge sein. Wissen Ärzte in schwierigen Fällen nicht mehr weiter, sollen die 
besten Spezialisten des Landes mit Krankenhäusern und Facharztpraxen ver
knüpft werden, um sicherzustellen, dass für den Patienten keine Chance unge
nutzt bleibt und Leben gerettet werden.28

26 Zu den Projekten: ÄrzteZeitung, Dossier DGIM 2019 v. 08.05.2019.
27 Das „virtuellen Krankenhaus“ wird hier lediglich als Schlagwort genutzt, um die Vernet

zung zu beschreiben. 
28 Aachener Nachrichten v. 10.08.2019, NRW: „Virtuelles Krankenhaus“ soll Leben retten, 

S.  1, 10. Davon profitierten zuletzt mehr als 500 COVID-Patienten in NRW: https://deref-gmx.
net/mail/client/m3bUpCw5c30/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2F 
pressemitteilung%2Fvirtuelles-krankenhaus-nordrhein-westfalen-mehr-als-500-covid-patien 
tinnenund. Aufgerufen am 11.05.2022.


